
  
 

Information aus dem Gemeindeamt 
 

 

Wahlservice zur Bundespräsidentenwahl 2022  
 

Am 9. Oktober wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere der 
Abwicklung – für Sie und für die Gemeinde. 

Wir möchten Sie seitens der Gemeinde bei der bevorstehenden Bundespräsi-

dentenwahl optimal unterstützen. Deshalb wird Ihnen Mitte September eine 

„Amtliche Mitteilung – Wahlinformation / Bundespräsidentenwahl 2022“ zu-

gestellt.  

Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl (an einen Haus-

halt) verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Abbildung) 
 

Zu den Wahlen am 9. Oktober im Wahllokal bringen Sie bitte den personalisierten Abschnitt 

der Amtlichen Wahlinformation und einen amtlichen Lichtbildausweis mit. 
 

 

Beantragung und Ausstellung von Wahlkarten 
 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am besten eine 

Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer „Amtlichen Wahlinformation“.  
 

Dafür haben Sie drei Möglichkeiten:  
 

• Persönlich in der Gemeinde – Sie können, wenn Sie möchten direkt bei Abholung ihre Stimme mittels 

Wahlkarte abgeben oder zuhause wählen und die Wahlkarte wieder retournieren 

• schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder  

• elektronisch im Internet über wahlkartenantrag.at mit dem personalisierten Code auf unserer Wahl-

verständigungskarte in der „Amtlichen Wahlinformation“ oder per Mail mit amtlichen Lichtbildausweis im 

Anhang. 
 

UNSERE TIPPS: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig!  

Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden!  

Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-Anträge ist der 5. Oktober. Je nach Antragsart erfolgt 

die Zustellung zumeist mittels eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angegebene Zustelladresse.  
 

WICHTIG: Sie müssen die Wahlkarte im dafür vorgesehenen Feld unterschreiben. Ohne Unterschrift 

kann die Wahlkarte nicht miteinbezogen werden! 
 

Die Wahlkarte muss spätestens am 09. Oktober 2022 um 17.00 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde 

einlangen. Sie haben weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem geöffneten Wahllokal 

oder bei jeder Bezirkswahlbehörde abzugeben. 

 

Zivilschutz-Probealarm am 1. Oktober 2022 
 
Am Samstag, dem 1. Oktober 2022, wird wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.     
Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale            
„Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in ganz Österreich ausgestrahlt. Der Probealarm dient einerseits 
zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölke-
rung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden. 
Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Warn- und Alarmsystem, das vom Bundesministerium für Inne-
res, gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen, und den Landes-Feuerwehrverbänden betrieben 
wird. Österreich ist somit, als eines von wenigen Ländern, in der Lage, eine flächendeckende Sirenenwar-
nung, über mehr als 8200 Zivilschutzsirenen, abzustrahlen.  
Die Auslösung der Signale kann, je nach Gefahrensituation, zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- 
und Krisenkoordinationscenter des Bundesministeriums für Inneres, von den Landeswarnzentralen der ein-
zelnen Bundesländer, den Bezirkswarnstellen oder auch direkt vor Ort erfolgen. 
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AMTLICHE MITTEILUNG 

 



Volksbegehren „Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen“ 
Volksbegehren „Black Voices“ 

Volksbegehren „COVID-Maßnahmen abschaffen“ 
Volksbegehren „RECHT AUF WOHNEN“ 

Volksbegehren „Kinderrechte-Volksbegehren“ 
Volksbegehren „GIS Gebühr abschaffen“ 

Volksbegehren „FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BARGELDZAHLUNG“ 

 

Stimmberechtigte können im festgesetzten Zeitraum, das ist 
 

von Montag, dem 19. September 2022 bis (einschließlich) Montag, dem                               
26. September 2022 

 
in den Text der Volksbegehren Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu dem beantragten Volksbegehren 
durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift in das Eintragungsformular erklären. Zur Eintra-
gung ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzunehmen. 
 
Die Eintragung kann auch online via oesterreich.gv.at mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (Han-
dysignatur oder Bürgerkarte erforderlich) getätigt werden  
 
Eintragungen können am Gemeindeamt Bachmanning, Dorfplatz 5 zu folgenden Zeiten getätigt werden: 
 

 Montag, 19. September 2022 von 08:00 bis 20:00 Uhr 
 Dienstag, 20.September 2022 von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 Mittwoch, 21. September 2022 von 08:00 bis 16:00 Uhr *) 
 Donnerstag, 22. September 2022 von 08:00 bis 20:00 Uhr  
 Freitag, 23. September 2022 von 08:00 bis 13:00 Uhr *) 
 Samstag, 24. September 2022 von __:__bis  __:__Uhr *)  
 Montag, 26. September 2022 von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 

*) Im Sinne der Zusammenarbeit in unserer Verwaltungsgemeinschaft ist es für die Bürge-
rInnen aller drei Gemeinden möglich, am Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag und  
Samstagvormittag zu nachstehenden Zeiten nur jeweils in einem der Gemeindeämter Ein-
tragungen durchzuführen.  

 

Mittwoch von 13:00 bis 16:00 Uhr –Gemeindeamt Bachmanning, 4672 Bachmanning, Dorfplatz 5 
Freitag von 13:00 bis 16:00 Uhr – Gemeindeamt Aichkirchen, 4671 Aichkirchen 26        
Samstag von 08:00 bis 10:00 Uhr – Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach, Neukirchen 8 
 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALTEISENSAMMLUNG, am Samstag 24.09.2022 
 
Das Alteisen wird von uns abgeholt und fachgerecht entsorgt. Es wird ersucht, das Alteisen bis 8:00 Uhr 
vor dem Haus zur Abholung bereitzustellen. Auch eine Anlieferung zum Feuerwehrhaus ist zu diesem Ter-
min möglich. 
Für größere Mengen, sperrige Güter und Autos bitte bei Hubert Kronsteiner (0664/4033201) oder                 
Markus Fuchshuber (0650/4421757) melden. 
 

von 8:00 bis 12:00 Uhr im Gemeindegebiet Bachmanning 
 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG, am Sa. 24.09.2022 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Bachmanning bietet heuer wiederum eine Feuerlöscherüberprüfung durch die 
Fa. Thalerkamin an. 
 

von 8:00 bis 12:00 Uhr im Feuerwehrhaus Bachmanning 
 

➢ Überprüfung durch Fachfirma  
➢ günstige Überprüfungsgebühr  
➢ kurzer Anfahrtsweg und rasche Überprüfung 
➢ Möglichkeit des Kaufes von neuen Geräten 


